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Beschlussvorschlag:
 

1. Ausschuss für technische Infrastruktur
 
Der Ausschuss für technische Infrastruktur nimmt die Ergebnisse der Vorplanung zur Kenntnis und
empfiehlt dem Hauptausschuss die Verwaltung zu beauftragen, die nachzuweisenden Stellplätze

• 112 Stellplätze Freiwillige Feuerwehr (DIN14092-1)
davon ca. 30 Stück als Alarmstellplatz

• 27 Fahrradstellplätze
• 2 Stellplätze für Besucher
• 1 Stellplatz für Besucher barrierefrei
• 21 Stellplätze für WGH (Baulast)

in Form einer Parkpalette entsprechend Vorplanung umzusetzen.
 

2. Hauptausschuss
 
Der Hauptausschuss nimmt die Ergebnisse der Vorplanung zur Kenntnis und beauftragt die 
Verwaltung, die nachzuweisenden Stellplätze

• 112 Stellplätze Freiwillige Feuerwehr (DIN14092-1)
davon ca. 30 Stück als Alarmstellplatz

• 27 Fahrradstellplätze
• 2 Stellplätze für Besucher
• 1 Stellplatz für Besucher barrierefrei
• 21 Stellplätze für WGH (Baulast)

in Form einer Parkpalette entsprechend Vorplanung umzusetzen.
 
 
 
Erläuterungen und Begründungen:
 
Ausgangssituation
Entsprechend der Sitzungsvorlage WP 20-25 SV 26/057, die im Hauptausschuss am 12.06.2024
diskutiert und beschlossen worden ist, wurde in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren ein 
Generalplaner ermittelt, der derzeit auf Basis des durch die Feuerwehr der Stadt Hilden 
erarbeiteten Raumprogramms die Planungsleistung zur Erweiterung der Feuer- und 
Rettungswache erbringt.
 
 
Steuerkreis
Die Stadtverwaltung hat zur Steuerung des Projektes einen Steuerkreis eingesetzt. Hier berichten 
Projektleitung und Nutzervertretung mindestens einmal im Quartal über den Fortgang des 
Projektes und bereiten strategische Entscheidungen vor, die im Steuerkreis getroffen werden.
Der Steuerkreis fungiert dabei als strategisches Gremium und trifft Entscheidungen auf der 
übergeordneten Ebene. Während die operative Ebene die konkrete Umsetzung des Projekts 
(Planung, Bau, Überwachung) übernimmt, liegt die Verantwortung des Steuerkreises in der 
übergeordneten Steuerung und Kontrolle. Der Steuerkreis koordiniert zwischen verschiedenen 
Stakeholdern (z. B. Politik, Verwaltungsvorstand) und dient als Schnittstelle zur operativen Ebene.
Der Steuerkreis setzt sich aus den Dezernatsleitungen II und IV, den Amts- und 
Sachgebietsleitungen 26, 26.2 und 37, Projektleitung und Nutzervertretung sowie dem Kämmerer 
zusammen. Begleitet wird der Steuerkreis durch das BPA.
 
 
Vorplanung
Termingerecht wurde durch die Planungsgemeinschaft Stark Architekten & Bohne Ingenieure die 
Vorentwurfsplanung fertiggestellt. Die wesentlichen Ergebnisse der Vorentwurfsplanung - 
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Erläuterungsbericht, Übersichtspläne und Kostenschätzung - sind der Sitzungsvorlage in den 
Anlagen beigefügt.
 
 
Variantenbetrachtung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Im Rahmen der Vorplanung fand die Betrachtung von verschiedenen Varianten (1.6 
Erläuterungsbericht) zur Parkpalette, zum Rückbau des Bestands und zur Errichtung einer 
autarken Rettungswache statt. Untersuchungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
bei der Bauausführung wurden insbesondere hinsichtlich der Ausführung der Gebäudehülle und 
des Gründaches sowie der Kühl- und Heizsysteme vorgenommen.
 
Die jeweiligen endgültigen Entscheidungen zu den Qualitäten der Bauausführung werden dabei 
erst unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit nach Abwägung mit den 
Fachplanern in der Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung - getroffen. Für die Kostenschätzung in 
der Vorplanung wurde für die Realisierung zunächst die derzeit nachhaltigste Variante 
angenommen. Die letztendliche Entscheidung zur Ausführung ist jedoch abhängig von weiteren 
variablen Faktoren (Tragwerksplanung, Bauphysik etc.), die im Verlauf des weiteren 
Planungsprozesses festgelegt werden. Diese Entscheidungen münden schließlich in der 
Entwurfsplanung mit Kostenberechnung, die als Grundlage für die Erstellung der §13-Unterlagen 
dient.
 
Ausführung Fassade
Hinsichtlich der Ausführung der Fassade wurden HPL-Fassadenplatten (z.B. Trespa), 
Faserzementplatten (Eternit), Holzfassade, Klinkerfassade sowie Wärmedämmverbundsystem 
(WDVS-Putz) mit Mineralwolle geprüft und hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien, bauphysikalische 
Eigenschaften sowie Investitions- und Unterhaltungskosten gegenübergestellt. Derzeit wird vom 
Einsatz einer Klinkerfassade ausgegangen, da diese sowohl wirtschaftlich als auch nachhaltig ist 
und darüber hinaus gestalterischen Ansprüchen genügt.
 
Ausführung Gründach
Hier wurden Ausführungen als Industriegründach, Bienenweide und Retentionsgründach 
gegenübergestellt. Hinsichtlich des Klimaanpassungsdruck ist das Retentionsgründach die 
nachhaltigste Variante, da es Abflussspitzen deutlich reduziert und das Abwassersystem 
entsprechend entlastet. Zusätzlich verbessert es aufgrund der Verdunstungskühle das Mikroklima. 
Die Entscheidung in Leistungsphase 3 ist neben den „weichen“ Kriterien abhängig von den 
Ergebnissen der Tragwerksplanung sowie der Entwässerungsplanung. Möglich sind auch 
Mischformen
 
Heiz- und Kühlsystem
Die Wärmegewinnung erfolgt grundsätzlich über Wärmepumpen. Dabei wurde die Nutzung von 
Wärmepumpen im Zusammenhang mit Geothermie sowie mit Nutzung eines Eisspeichers 
gegenübergestellt. Bei etwas höheren Investitionskosten bietet der Eisspeicher einen hohen 
Wirkungsgrad und stellt eine nachhaltige Lösung dar. Insbesondere kann der Kühlbedarf des 
Gebäudes im Sommer über den Eisspeicher regenerativ abgedeckt werden.
 
Im Rahmen und in den Möglichkeiten der Vorplanung sind somit die baulichen Möglichkeiten 
untersucht worden, die Herstellkosten zu reduzieren bzw. die für die Stadt Hilden langfristig 
wirtschaftlichste Lösung zu erarbeiten. Signifikante Einsparungen sind nur durch Reduktion der 
Baufläche, d.h. durch Reduktion des Raumprogramms zu erreichen.

 
Kostenschätzung Vorplanung
Die Herstellkosten (brutto) der Feuer- und Rettungswache (FRW) wurden in der Kostenschätzung 
der Planer ermittelt und ohne Berücksichtigung der Grundstückskosten (KiTa-Grundstück, Ablöse 
an die WGH für den Neubau 2010) und der Möblierung sowie der sonstigen Ausstattung des 
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Gebäudes auf Grundlage der Nutzflächen überschläglich aufgeteilt. Die folgende Aufteilung auf die
drei wesentlichen Nutzungsgruppen dient lediglich einer ersten Orientierung, da sie auf 
geschätzten Kosten und einer sehr groben Zuteilung der Nutzflächen beruht.
 
Rückschlüsse auf künftige Gebührenkalkulationen für den Rettungsdienst sind nicht möglich. 
Diese können erst auf Basis der konkreten Ausführungsplanung und den Schlussrechnungen bzw.
den Kostenanschlägen erfolgen.
 
Auf Basis der Kostenschätzung und der ersten groben, überschlägigen und vorläufigen Zuordnung
können die geschätzten Herstellkosten wie folgt zugeordnet werden:
 
Ca. 30% Berufsfeuerwehr 21,6 Mio €
Ca. 39% Freiwillige Feuerwehr 28,1 Mio €
Ca. 31% Rettungsdienst 22,3 Mio €
 
Das Gebäude und die einzelnen Gebäudeteile sind dabei bewusst als integrierter Standort 
konzipiert, mit dem Ziel, die betrieblichen Anforderungen aller Bereiche in einem abgestimmten 
Gesamtkonzept abzubilden, um eine funktionale Zusammenarbeit aller drei Bereiche zu 
ermöglichen und Synergien durch die gemeinsame Nutzung von Funktions-, Ausbildungs- und 
Nebenräumen zu erschließen.
 
Aufgrund dieser integrierten Nutzung und der Vielzahl gemeinschaftlich genutzter Flächen ist eine 
eindeutige und belastbare Zuordnung einzelner Gebäudeteile oder Herstellkosten zu den 
jeweiligen Aufgabenbereichen zum gegenwärtigen Planungsstand nicht sachgerecht möglich. 
Die vorliegende Planung berücksichtigt vielmehr die betrieblichen Anforderungen aller beteiligten 
Bereiche in einem gemeinsamen, wirtschaftlichen Gesamtkonzept.
 
 
Kostenbetrachtung Gesamtprojekt
Im Gesamtprojekt sind zusätzlich die Kosten für die Beschaffung des Grundstücks und für die 
Ablösung des Neubaus aus 2010 von der IGH sowie Ausstattungskosten zu betrachten. Hieraus 
ergibt sich folgender Kostenansatz aufgrund der vorliegenden Planung zum heutigen Preisstand, 
der nachfolgend einer ersten Grobschätzung aus 2024 gegenübergestellt ist (Entwicklung 
Baukostenindex 2024 bis heute ca. 4%):
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 09.02.2026

Kostengruppe

KSCH SH einschl. 

Umsatzsteuer      

EURO Stand 

12/2024

KSCH Starkarchitekten 

einschl. Umsatzsteuer                                        

EURO                               

Stand 02/2026

Summe 100 - Grundstück - Kita-Grundstück, Ablöse Neubau 2010 3.100.000,00                → 3.100.000,00

Summe 200 - Herrichten und Erschließung 3.000.000,00 333.719,78

Summe 300 - Bauwerk-Baukonstruktionen 20.000.000,00 26.997.710,44

Summe 400 - Bauwerk-Technische Anlagen 18.000.000,00 19.155.698,35

Summe 500 - Außenanlagen 2.500.000,00 1.823.889,91

Summe 600 - Ausstattung  - grob geschätzt (ohne IT-Ausstattung AP) 1.500.000,00                → 1.500.000,00

Summe 700 - Baunebenkosten 13.300.000,00 12.077.754,62

5.000.000,00 11.538.352,20

66.400.000,00 76.527.125,30

Parkpalette 200 - 700 inklusive Unvorhergesehenes enthalten                → 9.587.770,50

Errichtung durch VGH                → netto 8.056.950,00

Unvorhergesehenes

Gesamtbetrag 

einschl. 

Umsatzsteuer       

EURO

Zusammenstellung der Kosten

Gesamtkosten

Kostenschätzung in Anlehnung an DIN 276_2018_12
Erweiterung der Feuerwache, Am Feuerwehrhaus 17 in Hilden

ermittelt durch Stadt Hilden und Starkarchitekten

 
Die finanziellen Auswirkungen werden nach Vorlage der Kostenberechnung im Rahmen der §13 - 
Unterlagen dargestellt und nach Beschluss des Rates der Stadt Hilden in die mittelfristige 
Finanzplanung übernommen.
 
Da die Parkpalette auf dem Grundstück der Stadtwerke Hilden GmbH errichtet werden soll, ist - 
wie am 12.06.2024 beschlossen - vorgesehen, dass dieses Gebäude von einer 
Tochtergesellschaft der Stadtwerke errichtet und an die Nutzenden wie Feuerwehr und WGH 
vermietet wird.
 
 
„Finanzierungsmodell“
Im Rahmen der Vorplanung hat die Stadtverwaltung hinsichtlich der Finanzierung der Realisierung 
der Erweiterung und Sanierung der Feuer- und Rettungswache unter zwei alternativen 
Gesichtspunkten betrachtet. Alternative A stellt die durchschnittliche jährliche Belastung über einen
Zeitraum von 50 Jahren dar, wenn die Stadt selbst als Bauträger in Erscheinung tritt. Alternative B 
bildet die durchschnittliche jährliche Belastung auf Seiten der Stadt über einen Zeitraum von 50 
Jahren ab, wenn das Bauvorhaben von einer städtischen Gesellschaft mit Vorsteuerabzug 
realisiert wird und an die Stadt zurückvermietet wird.

 
Folgende Eckdaten wurden zugrunde gelegt:
Brutto-Investitionsvolumen in Höhe von rd. 76,5 Mio. Euro (100% Kreditfinanzierung)
Zinssatz für einen kommunalen Investitionskredit i. H. v. 2,5%
Damit die WGH als beispielhafte städtische Gesellschaft in der alternativen Betrachtung einen 
ähnlichen Zinssatz erhält, ist die Abgabe einer städtischen Bürgschaft erforderlich; hieraus 
ergeben sich jährliche Bürgschaftsprovisionen die von der Gesellschaft an die Stadt zu entrichten 
sind, um den durch die Bürgschaft erlangten Zinsvorteil auszugleichen. Darüber hinaus muss die 
Vermietung der errichteten Feuerwehr zurück an die Stadt umsatzsteuerpflichtig erfolgen, da 
ansonsten kein Vorsteuerabzug möglich ist. Zudem muss die jährliche Miete über die 
Gesamtmietdauer zumindest kostendeckend erfolgen, damit die Finanzverwaltung ein derartiges 
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Konstrukt nicht als gestaltungsmissbräuchlich verwirft.
Alternative A (Bauträger Stadt)
76.500.000 Euro Darlehen zu einem Zinssatz i. H. v. 2,5% über 50 Jahre
48.768.750 Euro kumulierter Zinsaufwand
 
Hieraus ergibt sich ein durchschnittlicher jährlicher Aufwand:
975.375 Euro Zinsen
1.530.000 Euro AfA (inkl. Tilgung des Darlehens)
 
 Gesamtaufwand p.a. im Schnitt: 2.505.375 Euro

 
 
Alternative B (Bauträger WGH und Rückvermietung an Stadt)
64.285.714 Euro Darlehen zu einem Zinssatz i. H. v. 2,5% über 50 Jahre (Brutto-Investition abzgl. 
Vorsteuer)
40.982.142 Euro kumulierter Zinsaufwand
24.107.143 Euro Bürgschaftsprovision kumuliert (1,5% p. a.)
 
Hieraus ergibt sich ein durchschnittlicher jährlicher Aufwand für die WGH:
819.643 Euro Zinsen
482.143 Euro Bürgschaftsprovision
1.285.714 Mio Euro AfA (inkl. Tilgung des Darlehens)
 
 Gesamtaufwand p.a. im Schnitt entspricht der Mindestmiete für diese Betrachtung: 

2.587.500 Euro
zzgl. 19% USt: 491.624 Euro

 
 Städtischer Aufwand p.a. Bruttomiete abzgl. erhaltene Bürgschaftsprovision: 

2.596.982 Euro
 
Bei der vereinfachten Darstellung, wurde in der Alternative B der Darlehensbetrag aus 
Vereinfachungsgründen bereits um die möglichen Vorsteuererstattungsansprüche gekürzt. 
Darüber hinaus wurde die zu erhebende Miete so bemessen, dass sie den Mindestanforderungen 
der Finanzverwaltung unter den oben genannten Kostenpositionen entspricht, um einem 
Gestaltungsmissbrauch vorzubeugen und den Vorsteuerabzug nicht zu gefährden. Weitere grds. 
mietrelevante Kostenpositionen auf Seiten der WGH würden die dargestellte Miete entsprechend 
erhöhen.

 
Selbst bei dieser - auf optimale Bedingungen heruntergebrochene Betrachtungsweise - ist somit 
eine Baumaßnahme über eine städtische Gesellschaft aus fiskalischen Überlegungen nicht 
wirtschaftlich (der städtische Aufwand ist um ca. 3,67% höher). Darüber hinaus würden nach 
Ablauf der 50 Jahre weiterhin Mietzahlungen anfallen.
 
 
Termine
Der derzeitige Terminplan sieht folgende Termine bis zum Baubeginn vor:
Entwurfs- und Genehmigungsplanung 2026
Ausführungsplanung 2027
Ausschreibung und Vergabe 2028
Baubeginn 2028
 
 
Ausblick
Im Rahmen der jetzt startenden Entwurfsplanung finden Workshops mit den Nutzenden statt und 
es erfolgt die Konkretisierung der Planungen zur technischen Gebäudeausrüstung, zum Tragwerk 
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und zur Feuerwehrtechnik. Parallel findet derzeit die Ausschreibung für Leistungen der 
Projektsteuerung, hier insbesondere Kostensteuerung und Änderungsmanagement statt. Die 
Fertigstellung der §13 - Unterlagen ist für den Herbst 2026 vorgesehen.
 
 
Gez.
Dr. Claus Pommer
Bürgermeister
 
 
 
Klimarelevanz:
Gebäudeerweiterungen und Neubauten sind klimarelevant, da sie erhebliche Auswirkungen auf 
den Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen haben. Die Herstellung von Baustoffen, 
Bauaktivitäten und die Inbetriebnahme verursachen CO2-Emissionen. Die Stadt Hilden strebt bei 
Neu- und Erweiterungsbauten eine nachhaltige und energieeffiziente Bauweise an.
 
In diesem Bauprojekt wird dies beispielsweise durch die Erstellung einer Gebäudehülle aus 
nachhaltigen Materialien, die Berücksichtigung von einem Gründach mit PV-Anlage sowie die 
energieoptimierte Planung der technischen Gebäudeausrüstung erreicht. Es ist darüber hinaus 
geplant das Gebäude durch Verwendung von Wärmepumpen, Eisspeicher und den Einsatz von 
Heiz- und Kühldecken energieeffizient, wartungsarm und klimaangepasst herzustellen.
 
Inklusionsrelevanz:
Bei der Planung von Gebäudeneubauten sind die jeweils aktuellen Richtlinien zur Barrierefreiheit 
zu beachten. Im Rahmen der Genehmigungsplanung wird ein Barrierefreiheitskonzept vorgelegt.
 
In diesem Projekt ist konkret vorgesehen, die Verwaltungsräume der Feuer- und Rettungswache 
barrierefrei zu erschließen. Der Behindertenbeirat der Stadt Hilden wird bereits in der aktuellen 
Planungsphase in die Planung eingebunden.
 
 
 
 
 



Erweiterung der Feuer- und Rettungswache

Informationen zum Übergang Leistungsphase 2 auf 3



Tagesordnung

• Grundlagen Feuerwehr

– Schutzziele

– Erreichbarkeiten / Standortwahl

– hauptamtliches Personal

– ehrenamtliches Personal

– Feuerwache

• Gebäude

– Architektur

– Bauabschnitte

– Qualitäten

– Kosten

– Ausblick



Tagesordnung

• Grundlagen Feuerwehr

– Schutzziele

– Erreichbarkeiten / Standortwahl

– hauptamtliches Personal

– ehrenamtliches Personal

– Feuerwache

• Gebäude

– Architektur

– Bauabschnitte

– Qualitäten

– Kosten

– Ausblick



Die Schutzziele für das Stadtgebiet Hilden wurden im 
Brandschutzbedarfsplan sowie im 
Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann 
entsprechend der anerkannten Regeln der Technik 
festgelegt.

Festlegung der Schutzzielen über die Anzahl der 
Funktionen (inkl. Qualifikation) und Eintreffzeit. müssen. 

Grundlagen der Feuerwehr
Schutzziele



Grundlagen der Feuerwehr
Schutzziele



Grundlagen der Feuerwehr
Schutzziel 1



Grundlagen der Feuerwehr
Schutzziel 2



Isochronen Fahrzeit 

7 Minuten 

3 Minuten

Grundlagen der Feuerwehr
Erreichbarkeiten/Standort



• 24/7 Besetzung durch berufliches Personal für die Bereiche:

• Rettungsdienst

• Schutzziel 1 im Brandschutz sowie techn. Hilfe

• Schutzziel 2 und weitere Bedarfe können über das Ehrenamt sicher 
gestellt werden 

• Wichtig: personell breit aufgestellt FF

• Jede Sekunde zählt!

• Kurze und durchdachte Wege

Grundlagen der Feuerwehr
Schutzziel



Grundlagen der Feuerwehr
Wachstärke hauptamtlich

Brandschutz

1Einsatzleiter

6 (+2 Azubi)HLF 20-1

2 (+1 Azubi)DLK 23

1 (+1 Azubi)Sonderfahrzeug

10 (+4 Azubi)Summe:

Rettungsdienst

2 (+1 Azubi)NEF

2 (+1 Azubi)RTW 1

2 (+1 Azubi)RTW 2

2RTW 3 (noch 12/7)

2KTW (12/7)

10 (+3 Azubi)Summe:

27 MA im Dienst!Gesamtwachstärke:



• Aufwuchs auf bis zu 250 aktive Mitglieder FF

• Richtgröße der JF auf 40 Mitglieder erweitert

• Ehrenabteilung ca. 30-50 Mitglieder

• Gründung einer Kinderfeuerwehr mit ca. 20 Kindern angestrebt

→ In Summe ist das Gebäude für bis zu ca. 500    

Feuerwehrangehörige ausgelegt!

Grundlagen der Feuerwehr
Stärke der Freiwilligen Feuerwehr



• strategische und zukunftsfähige Planung

• praktikabler Funktionsbau – kein Prunk!

• Einhalten von DIN Normen

• Einhalten von Arbeitsschutzvorgaben

• multifunktionale Lösungen für zukünftige Ansprüche 
(Erweiterungsfähigkeit)

• Langlebigkeit

• Sicherheit (KRITIS)

Grundlagen einer Feuer- und 
Rettungswache



• Eine Feuerwache ist nicht nur ein Büro oder eine Werkstatt, sondern 
auch ein Aufenthaltsbereich für berufliche und ehrenamtliche 
Einsatzkräfte.

• Zur Personalgewinnung und -bindung ist daher auch in ein paar 
Bereichen eine gewisse  Wohnlichkeit wichtig.

Grundlagen einer Feuer- und 
Rettungswache



Tagesordnung

• Grundlagen Feuerwehr
– Schutzziele

– Erreichbarkeiten / Standortwahl

– hauptamtliches Personal

– ehrenamtliches Personal

– Feuerwache

• Gebäude
– Architektur

– Bauabschnitte

– Qualitäten

– Kosten

– Ausblick



Übersichtsplan

Architektur



Parkpalette

Anforderungen sind eine direkte Anbindung an Schwarz/Weiß-Bereich 
sowie:

• 112 Stellplätze Freiwillige Feuerwehr (DIN14092-1)

davon ca. 30 Stück als Alarmstellplatz (Größe)

• 27 Fahrradstellplätze

• 2 Stellplätze für Besucher

• 1 Stellplatz für Besucher barrierefrei

• 21 Stellplätze für WGH Mieter (Baulast)

Architektur



Parkhaus, Variante Splitlevel

Architektur



Parkhaus, Variante Vollgeschosse

Architektur



Ansichten



Bauabschnitte

Phase 1



Phase 2



Phase 3



Phase 4



Qualitäten

Einführung

• Variantenbetrachtungen und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in Vorplanung

• Endgültige Entscheidungen zu den Qualitäten der Bauausführung in der 
Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung -

• Kostenschätzung der Vorplanung beinhaltet nachhaltigste Variante

• Entscheidung zur Ausführung abhängig von weiteren variablen Faktoren 
(Tragwerksplanung, Bauphysik etc.)

• Entscheidungen münden in Entwurfsplanung mit Kostenberechnung

• Grundlage für die Erstellung der §13-Unterlagen



Fassade

Qualitäten

Geprüfte Ausführungen:
• HPL-Fassadenplatten (z.B. Trespa), 
• Faserzementplatten (Eternit), 
• Holzfassade, 
• Klinkerfassade 
• sowie Wärmedämmverbundsystem (WDVS-Putz) mit Mineralwolle 

Kriterien:
• Nachhaltigkeit 
• bauphysikalische Eigenschaften 
• Investitions- und Unterhaltungskosten 

→ Derzeit wird vom Einsatz einer Klinkerfassade ausgegangen, da diese 
sowohl wirtschaftlich als auch nachhaltig ist und darüber hinaus gestalterischen 
Ansprüchen genügt.



Fassadentypen

Qualitäten



BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Qualitäten



BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Qualitäten



Gründach

Qualitäten

Geprüfte Ausführungen: 
• Industriegründach 
• Bienenweide 
• Retentionsgründach 

→ Klimaanpassungsdruck, Retentionsgründach nachhaltigste Variante:
• Abflussspitzen werden deutlich reduziert
• Abwassersystem wird entlastet
• Verdunstungskühle verbessert Mikroklima

→ Entscheidung in Leistungsphase 3:
• „Weiche“ Kriterien abhängig von 
• Ergebnissen der Tragwerks- und Entwässerungsplanung
• Möglich sind auch Mischformen.



Qualitäten



Qualitäten



Qualitäten



Gründach

Qualitäten



Qualitäten

Wärme

Wärmegewinnung erfolgt grundsätzlich über Wärmepumpen. 
Varianten: 

• Nur Wärmepumpen 
• Wärmepumpen mit Geothermie 
• Wärmepumpen mit Nutzung eines Eisspeichers 

→ Bei etwas höheren Investitionskosten bietet der Eisspeicher einen hohen 
Wirkungsgrad und stellt eine nachhaltige Lösung dar. Insbesondere kann der 
Kühlbedarf des Gebäudes im Sommer über den Eisspeicher regenerativ 
abgedeckt werden.



Qualitäten



Qualitäten



Qualitäten



Wärme-/ Kältegewinnung

Bei den Varianten 1 + 2 handelt es sich zudem um ein s. g. ‚Natural Cooling‘-System
Variante 3 Kühlung über Strom

Vorteile Eisspeicher: 
- Nutzung regenerativer Energie
- hohe Temperaturen, die auch für WW-Bereitung genutzt werden können
- Teilredundanz bei Ausfall eines Wärmeerzeugers
- autarke Wärmeversorgung in Verbindung mit einer Netzersatzanlage
- Kühlbedarf des Gebäudes kann größtenteils über den Eisspeicher abgedeckt werden

Qualitäten

Gesamt
(€/a)

CO2
(tCO2/a)

Bedarf 
(€/a)

Invest
(€)

Beschreibung Wärmeerzeugung

232.016116,23124.5261.598.170Sole/Wasser-Wärmepumpe Eisspeicher (2 WP)

249.329116,23130.2241.788.094Sole/Wasser-Wärmepumpe Geothermie (2 WP)

212.317197,12151.548748.5103x Luft/Wasser-Wärmepumpe



Kosten

Wirtschaftlichkeit
• Im Rahmen und in den Möglichkeiten der Vorplanung sind bauliche 

Möglichkeiten untersucht worden, die Herstellkosten zu reduzieren bzw. die 
für die Stadt Hilden langfristig wirtschaftlichste Lösung zu erarbeiten. 

• Signifikante Einsparungen sind nur durch Reduktion der Flächen, d.h. durch 
Reduktion des Raumprogramms zu erreichen.



Kosten Gesamtprojekt



• März/April 2026 
• Einstieg Lph 3 Entwurfsplanung

• Detaillierte Abstimmung Feuerwehr- & Gebäudetechnik

• Festlegung Parkpalette

• Herbst 2026
• § 13 KomHVO NRW – Unterlagen

• Durchführungsbeschluss 
• Vor Ausschreibungsprozess

Ausblick
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Dez II         27.02.026 Wol 
 
 
Kurzprotokoll der Fragen und Hinweise, die am 25.2.2026 im Rahmen der 
Informationsveranstaltung gestellt bzw. gegeben wurden: 
 
Weiterer Ablauf: 
Beratung der Vorentwurfsplanung als Mitteilungsvorlage im Ausschuss für technische 
Infrastruktur am 12.03.2026 und im Hauptausschuss am 18.03.2026 
 
1. Frage:  
Können etwaige weitere Fahrzeuge, zum Beispiel für das Thema Katastrophenschutz, die 
vom Bund zugewiesenen werden müssten, auf dem Gelände des Logistikzentrums des THW 
(Westring 17) in Hilden stehen? 
 
Etwaige Fahrzeuge dieser Art müssen vom Personal der Feuerwehr Hilden (Haupt- und 
Ehrenamt) besetzt werden.  
Die Nutzung dieser Fahrzeuge muss regelmäßig geübt werden (z.B. Fahreigenschaften und 
Fahrzeugdimensionen, Rangieren, Be- und Entladen techn. Gerät). Um dies ins 
Tagesgeschehen einbinden zu können, müssen die Fahrzeuge dort stehen, wo auch das 
Personal stationiert ist.  
Ein anderer Standort ist nicht praktikabel.  
 
Zudem müssen etwaige Fahrzeuge dieser Art in Fahrzeughallen untergebracht werden, dies 
sieht die Konzeption des Bundes zu diesen Fahrzeugen vor.  
 
Dies würde bedingen, dass der Feuerwehr Hilden ein dauerhafter Zugang zum Gelände des 
THW und zu den Fahrzeughallen eröffnet würde.  
Das Logistikzentrum des THW ist für eine solche Mitbenutzung nicht ausgelegt da es sich 
auch um einen Bereich der kritischen Infrastruktur handelt. 
Mehr über das Portfolio des THW-Logistikzentrums Hilden erfahren sie auf deren 
Homepage. 
https://ov-rendsburg.thw.de/das-thw-im-ueberblick/thw-logistikzentrum-hilden 
Der THW-Ortsverband Hilde ist im Übrigen an einem anderen Standort (auf dem Sand) 
stationiert.  
Unabhängig von der nicht gegebenen Praktikabilität und Umsetzbarkeit aus Sicht der 
Feuerwehr Hilton, ist diese Mischnutzung weder vorgesehen noch möglich. 
 
2. Frage: 
Wie viele Parkplätze werden auf dem Grundstück der Feuerwehr noch zur Verfügung stehen, 
wenn alle Bauabschnitte abgeschlossen sind? 
 
Die erforderliche Anzahl von Parkplätzen (siehe Präsentation) kann nicht auf dem Gelände 
der Feuerwehr abgebildet werden. Durch die Hinzufügung weiterer Wagenhallen und 
Gebäuderiegel bleibt gerade genug Platz, um unter Berücksichtigung der Schleppkurven die 
Aus- und Einfahrt der Fahrzeuge zu ermöglichen sowie der vorgeschriebenen 
Übungsflächen vorzuhalten. 
 
3. Frage: 
Wo ist der Hubschrauberlandeplatz geplant? 
 
Eine Abstimmung zwischen der Stadtverwaltung Hilden und dem Krankenhaus hat ergeben, 
dass der Hubschrauberlandeplatz für das Krankenhaus nicht von Relevanz ist. Aus den 
Abstimmungen mit dem Krankenhaus hat die Stadtverwaltung entnommen, dass auch 
seitens des Krankenhauses der Bau eines Hubschrauberlandeplatzes nicht geplant ist. 
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4. Frage: 
Der Zielwert in Bezug auf die Anzahl von ehrenamtlichen Mitgliedern der Freiwilligen 
Feuerwehr Hilden beträgt 250. Wann soll diese Zahl erreicht werden? 
 
Die Zielvorgabe bedeutet für die Feuerwehr Hilden ein aufwuchs des Ehrenamtes um 150 
Personen. In dem ersten und zweiten Jahr der aktiven Ehrenamts-Mitgliederwerbung (2024 
und 2025) konnten 50 neue Mitglieder dauerhaft gewonnen werden. 
Diesen Wert folgend ist damit zu rechnen, dass noch vor Abschluss der Baumaßnahmen der 
Zielwert erreicht wird. 
Die 50 neuen Mitglieder stellen schon heute eine logistische Herausforderung im 
Bestandsgebäude dar. So wurde eine Wagenhalle geräumt, um dort Umkleiden für die 
hauptamtlichen Kräfte einzurichten um damit Kapazitäten für das Ehrenamt im S/W Bereich 
zu gewinnen. 
 
5. Frage: 
Warum werden Einzelruheräume mit jeweils einem Sanitärbereich für zwei Ruheräume 
geplant? 
 
Insbesondere aufgrund der Zunahme der Geschlechtermischung (geschlechtergemischte 
Wachmannschaften) in modernen Feuerwehren, werden auf Basis des aktuellen Standes der 
Technik und als gängige Praxis in neuen Feuerwehren Sanitärbereiche für weniger Personen 
geplant. 
Einzelne Ruheräume sind heutzutage Standard im Bau- und Betrieb einer Feuerwache. 
Die rechtlichen Grundlagen zu den Ruheräumen finden sich unter anderem in der 
Unfallverhütungsvorschrift GUV-I 8554 weiterhin ist eine Geschlechtermischung gemäß 
Arbeitsschutzrichtlinie ASR A4.2 nicht zulässig. 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind 28 Ruheräume geplant. Bei einer Indienststellung des 3. RTW 
im 24 H Dienst sind nur noch 2 Ruheräume als Redundanz vorhanden. 
Bis zur Fertigstellung ist davon auszugehen, dass der Bedarf des Weiteren RTW im 24h 
Dienst gegeben ist. 
 
 
6. Frage: 
Wann ist nach derzeitigem Planungsstand mit einer Fertigstellung zu rechnen? 
 
Im Rahmen der Vorplanung wurde ein detaillierter Terminplan für die Planung der FRW 
erarbeitet. Dieser sieht vor aktuell ein Baubeginn in 2028 vor. Mit der Erstellung der 
Entwurfsplanung und der §13-Unterlagen wird der Terminplan fortgeschrieben und die 
Bauablaufplanung erstellt. Eine belastbare Aussage über die Fertigstellung kann erst zu 
diesem Zeitpunkt getroffen werden. 
 
7. Frage: 
Die Stadtwerke Hilden haben im Moment einen zweiten Rettungsweg über die Feuerwehr 
Hilden. Ist ein zweiter Rettungsweg für die Stadtwerke weiterhin realisiert? 
 
Ja, der zweite Rettungsweg für die Stadtwerke ist bereits mit eingeplant und wird 
entsprechend auch während der Bauphase realisiert. 
 
8. Frage: 
Wo werden PV-Anlagen geplant? 
 
Es ist geplant, die PV-Anlagen auf dem Gebäude in Kombination mit einem Gründach zu 
erstellen. Dies ist inzwischen nach dem aktuellen Stand der Technik möglich. 
 



 3 

 
 
9. Frage 
Wie passen die unterschiedlichen Optionen für die Dachkonstruktionen mit statischen 
Überlegungen zusammen - die Punkte bedingen sich gegenseitig, wie wird dies vorab 
geplant? 
 
Diese Planungen sind Bestandteil der Leistungsphase 3 und hängen von unterschiedlichen 
Punkten ab. Grundsätzlich handelt es sich bei der Planung um einen iterativen Prozess, in 
den Aspekte aus verschiedenen Fachdisziplinen einfließen und dort optimiert werden. 
 
10. Frage: 
Welche Planungen gibt es zur PV-Anlage, soll diese mit einem Speicher ausgestattet sein? 
 
Es wird voraussichtlich mit einem Speicher gearbeitet.  
Da die Feuer- und Rettungswache 24/7 betrieben wird, ist davon auszugehen, dass der 
durch die PV-Anlage produzierte Strom vor allem den Eigenstrombedarf deckt und nur wenig 
Strom ins Netz eingespeist werden muss. Dies für zu einer hohen Wirtschaftlichkeit der PV-
Anlage. 
 
11. Frage: 
Inwiefern gibt es eine Veranlassungskonnexität in Bezug auf die zu berücksichtigenden DIN? 
 
Diese Konnexität ist nicht gegeben, die Städte sind gemäß BHKG gesetzlich verpflichtet, 
leistungsfähige Feuerwehren vorzuhalten. 
Aufgrund jetzt schon bestehender, nennenswerter Arbeitsschutzproblematiken ist die 
Durchführung des Bauprojektes alternativlos. 
 
12. Frage: 
Wurde überlegt ob, doch an anderer Stelle ein zweites Gebäude/Feuerwehrhaus zu bauen? 
 
Diese Variante wurde mehrfach anhand im Stadtgebiet möglicherweise zur Verfügung 
stehenden Standorten (mit ausreichend großem Grundstück) geprüft. 
Um die Schutzziele und damit verbunden die für die Bevölkerung so wichtigen Hilfsfristen 
erreichen zu können, müsste ein vergleichbar zentraler Standort gefunden werden, der dies 
ermöglicht. Ist nicht der Fall, müsste jeder andere Standort im Sinne einer Doppeltvorhaltung 
ausgestattet werden. Neben dem Bau eines komplett neuen Feuerwehrhauses müsste 
dennoch das Bestandsgebäude baulich erweitert werden, denn schon jetzt reicht der 
vorhandene Platz nicht aus und eine etwaige Auslagerung so das ein Bauvorhaben am 
Standort der jetzigen Feuerwache obsolet werden würd. 
In der kreisangehörigen Stadt Velbert zeigt sich, dass mit genau derartigen Konzepten: 
Sanierung/Erweiterung von Bestandsgebäuden und Neubau eines Feuerwehrhauses schon 
jetzt ein Kostenvolumen von 100 Millionen planerisch aufgerufen wird. 
 
13. Frage: 
Welche Planungen gibt es zum Thema Baustellenkoordination? 
 
Dieses Thema wird seit Beginn der Planungen umfänglich mit bedacht.  
Gerade aus diesem Grund findet eine enge Abstimmung auch mit dem Krankenhaus statt, 
das gleichermaßen mit Bauplanungen befasst ist. Die Feuerwehr Hilden wird einen 
erfahrenen Feuerwehrmann für dieses komplexe Thema abstellen. 
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14. Frage: 
Gibt es Abstimmungen mit dem Krankenhaus, dass auch mit Baumaßnahmen befasst ist? 
 
Ja, es gibt enge Abstimmungen zwischen der Projektleitung und dem Krankenhaus, um 
beide Baumaßnahmen transparent und gut abwickeln zu können, ohne sich gegenseitig in 
die Quere zu kommen. Auch das Thema der Baustellenzufahrten wurde schon besprochen. 
Das Krankenhaus kennt die Planungen für die Feuerwache. 
Insbesondere in der Gebäudeabschlusswand Richtung Krankenhaus, wird es am Gebäude 
der Feuerwehr Hilden wenig Fenster geben, sodass es hier auch diesbezüglich nicht zu 
Kollisionen kommen wird. 
 
15. Frage: 
Werden alle Fahrzeuge unmittelbar auf dem Wachgelände bzw. in den dortigen 
Fahrzeughallen untergebracht werden? 
 
Für alle Einsatzfahrzeuge werden auf dem Gelände Stellplätze abgebildet. Die notwendige 
Fläche richtet sich nach der aktuellen DIN. 
Es ist unabdingbar alle Fahrzeuge am Standort „Am Feuerwehrhaus“ vorzuhalten. 
Etwaige Szenarien, Sonderfahrzeuge außerhalb der Hauptwache abzustellen, und im 
Einsatzfall zu aktivieren, ist nicht praktikabel und konterkariert die für die Bevölkerung so 
wichtige Hilfsfrist. 
Abhängig vom Einsatz-Szenario ist der Einsatzwert der Fahrzeuge gleichwertig und stellt die 
Sicherung der Hilfsfristen in allen Einsatzlagen sicher. 
 
16. Frage: 
Wie viel Reserve ist für Fahrzeuge in das Bauvorhaben eingeplant worden? 
Sind Reserven für die ehrenamtlichen Mitglieder eingeplant worden? 
 
Nach Abschluss der Bauarbeiten werden 29 Stellplätze zur Verfügung stehen. 
Aktuell werden 27 Plätze benötigt. 
Geplant wird eine Reserve für ein Fahrzeug und eine weitere Reserve für einen 
Rettungstransportwagen. 
 
Ziel ist es, die Ebene der Parkpalette, die von der Feuerwehr genutzt wird, mit einem 
höheren Decken Maß zu bauen, um im worst case eine Ausweichfläche für kleinere 
Mannschaftstransportwagen zu generieren, die dann wiederum eine Reserve auf dem 
Wachgelände darstellen würden. 
 
Die Planung sieht vor, bis zu 250 ehrenamtliche Mitglieder aufnehmen zu können. Dieser 
Wert leitet sich aus Vorgaben rund um das BHKG ab.  
 
Zudem wird der Bereich der Rettungswache so baulich vorbereitet, dass eine 
Erweiterungsfläche um ein Stockwerk theoretisch zu einem späteren Zeitpunkt noch 
umgesetzt werden kann. 
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17. Frage: 
Sieht das Raumbuch vor, dass alle denkbaren Flächen auch oberhalb der 
Erdgeschossflächen mit bedacht wurden, um erdgeschossige Flächen zu sparen? 
 
Ja, genauso sind die Planungen entstanden.  
Beispielsweise werden nennenswerte Teile an erdgeschossigen Flächen gespart, bzw. 
können für Wagenhallen nutzbar gemacht werden, indem die ehrenamtlichen Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr Hilden keine Umkleiden im Erdgeschoss zugewiesen bekommen, 
sondern im Obergeschoss, das über eine Brücke direkt mit dem Parkhaus verbunden sein 
wird. 
Werkstätten werden in den Obergeschossen verortet um Erdgeschossige Flächen zu 
generieren. 
 
18. Frage: 
Wie oft fahren die Fahrzeuge? 
 
Der erste Abmarsch rückt täglich mehrfach aus, der zweite Abmarsch wird in der Regel alle 
zwei Tage alarmiert und rückt entsprechend aus. Je nach Lage kommen Logistikfahrzeuge 
und Sonderfahrzeuge zum Einsatz. 
Eine Kilometerzahl pro Fahrzeug ist hier nicht zielführend, zumal Hilden den Vorteil eines 
sehr kompakten Stadtgebietes hat und ohnehin weniger Kilometer abgeleistet werden. 
Die Rettungswagen rücken rund 10.000 mal pro Jahr aus. 
 
19. Frage: 
Ist die Lagerfläche, die sich jetzt in der Herderstraße befindet in den neuen Planungen 
inkludiert? 
 
Ja, es ist geplant, die Lagerhaltung dann auch direkt am Standort der Feuerwache 
abzubilden. 
 
20. Frage: 
Es gibt Bereiche, die nur für die Freiwillige Feuerwehr vorgesehen sind, kann man das nicht 
noch weiter verknüpfen? 
 
Das Raumprogramm sieht vor, einen Aufenthaltsraum für die Freiwillige Feuerwehr zur 
Verfügung zu stellen, Schulungsräume, die von allen genutzt werden, einen Sportbereich, 
der von allen genutzt wird und einen Aufenthalts-/Essbereich, der vom Hauptamt genutzt 
wird. 
Diese Aufstellung entspricht vom Grunde her der heutigen und hängt insbesondere damit 
zusammen, dass gerade für den ersten Abmarsch effiziente und möglichst kurze Laufweg 
geplant werden müssen. 
 
21. Frage: 
Wie wird sich der Sportbereich gestalten? 
 
Unter dem Sportbereich ist keine Sport- oder Turnhalle zu verstehen, wie sie für Schulen 
vorgesehen ist. Es handelt sich eher um eine Sportfläche und einen dazugehörigen Raum, in 
dem Fitnessgeräte aufgestellt sind.  
Aufgrund des auch gesetzlich vorgesehenen Erfordernisses Dienstsport zu betreiben und zu 
ermöglichen, ist die Vorhaltung einer Sportfläche in der Feuerwache unabdingbar.  
Es zeigt sich aber schon heute, dass der Sportbereich ein Attraktivitätsmerkmal zur Bindung 
von Haupt- und Ehrenamtlern darstellt.  
Auch dieser Aspekt ist wichtig, um die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr nicht nur im 
Alarmierungsfall, sondern auch zu anderen Zeiten in der Wache zu haben. Aktuell haben 
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sich die ehrenamtlichen Kollegen ihre Florianstube mit Bordmitteln ausgestattet, um dort 
abends zusammenzukommen und weit auf der Wache zu verbringen. 
 
 
Hinweise / Anmerkungen: 
 
Parkpalette: 
 
Es wurde eine Machbarkeitsstudie in Bezug auf die Parkpalette oder eine Tiefgarage 
durchgeführt. Hierbei ist die Parkpalette die deutlich kostengünstigere Variante. 
Noch ist nicht vollständig geklärt, wie diese am Ende aussehen wird, um alle Bedürfnisse 
aufzunehmen. Diese Bedürfnisse entstehen sowohl auf Seiten der Feuerwehr, als auch auf 
Seiten der Stadtwerke, die durch die Zuordnung zur kritischen Infrastruktur Abschirmung 
vornehmen müssen, um eben diese kritische Infrastruktur zu schützen. 
Die Abstimmungen rund um die Parkpalette, die von der VGH gebaut werden soll, verlaufen 
gut und konstruktiv. Es gibt Anforderungen an Optik, Höhen, Schleppkurven und das oben 
benannte Thema der Abschottung der kritischen Infrastruktur. 
Auch die Kosten für die Parkpalette stehen noch nicht fest. Je nach weiterem Verlauf sind 
ggf. die Planungskosten und auch die Kosten für Unvorhergesehenes in diesem Bereich zu 
hoch angesetzt. 
Gespräche mit dem Krankenhaus haben ergeben, dass eine gemeinschaftliche Abbildung 
des Themas Parken nicht möglich ist. Die Zahl der für das Krankenhaus erforderlichen 
Stellplätze in Kombination mit denen für die Feuerwehr nach DIN-Norm vorgesehenen 
Stellplätzen können nicht in einer Gemeinsamen Parkpalette abgebildet werden, um 
dennoch beiden Bereichen gerecht zu werden. 
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